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Alt-Räthen bestätiget. Die Ratifikation ist, selbst wenn ein

Obergericht eingeführt wird, vom Gr. Rath einzuholen.

Hinsichtlich der Schenkungen unter Lebenden wird
beschlossen, daß solche unter den nämlichen Bedingungen, wie

'sie bei den Ehekontrakten aufgestellt sind, stattfinden mögen.
Die Frage, ob im Fall, wenn Kinder nachgeboren werden,
das Geschenk zurückfallen solle? wird mit 25 Stimmen ver-
neinend entschieden.

Fernere Beschlüsse: Was oder soviel ein Kind von Bater
oder Mutter zum Voraus empfangen hat, soll bei deren Ab-
leben ihm am Erbtheil abgezogen werden; im Fall aber der

Nachlaß der Eltern nicht mehr soviel beträgt, um den übrigen
Kindern eine gleiche Summe zu geben, so soll der Mehrbetrag
des Empfangenen vom Empfänger zurückerstattet werden. Kre-
ditoren eines Erben sind mit ihren Anforderungen an Dasjenige
gewiesen, was nach obigem Grundsatze demselben zufällt. Un-

erwachsene und an körperlichen oder geistigen Gebreche» leidende

Kinder sollen nach Umständen besonders berücksichtigt werden. —
Unehelich erzeugte, aber durch nachfolgende Ehe der Eltern
oder sonst gesetzlich legitimirte Kinder, sind gleich den ehelich

erzeugten erbfähig.

A ll e k d o t e.

Ein Bettler kam vor das Haus eines angesehenen Herrn und

klopfte um ein Allmoscn an. Der Herr des Hauses, eben mit
Schreiben beschäftigt, wollte ihn durch Klöpfeln am Fenster

abweisen. Der Bettler, dieses nicht achtend, klopfte zum

zweiten Mal. Es erfolgte die nämliche Antwort. Zum dritten

Mal der Bettler; und wie jetzt voll Unwillen der Herr das

Fenster aufriß, jenen sich fortmachen und nie wiederzukommen

hieß, versetzte derselbe ganz kaltblütig: "Eben recht Herr,
gerade hab' ich Dir wollen absagen, daß ich nie mehr kommen

werde."
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